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Stellungnahme der Stiftung Aktive Bür-
gerschaft zum Bericht der Bund-länder- 
Arbeitsgruppe Stiftungsrecht an die 
Ständige Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der länder vom 9.9.2016

die Stiftung Aktive Bürgerschaft fördert seit 2002 die entwicklung von 

Bürgerstiftungen in deutschland durch Information, Beratung und Wei-

terbildung. die Stiftung steht in regelmäßigem Austausch mit einer 

großen zahl von Stiftungsvorständen und Stiftungsräten aus Bürgerstif-

tungen bundesweit. Sie erhebt und analysiert regelmäßig empirische 

daten über die entwicklung von Bürgerstiftungen.
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Als Bürgerstiftungen versteht die Stiftung Aktive Bürgerschaft solche Stiftungen, deren Satzung 
den „10 merkmalen einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes deutscher Stiftungen entspre-
chen. In Bürgerstiftungen engagieren sich Privatpersonen und unternehmen für die förderung 
gemeinnütziger Organisationen und/oder die durchführung eigener gemeinnütziger Projekte in 
einer Stadt oder region. Konstitutiv sind die Vielzahl der Stiftungszwecke sowie die geographi-
sche Begrenzung. Bürgerstiftungen sind auf zuwachs (Stiftungskapital, Spendeneinnahmen, 
förderausgaben) angelegt und ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sich als Stifter, 
Spender oder ehrenamtlich in den Organen und Projekten zu engagieren. Bürgerstiftungen ha-
ben sich in 20 Jahren als Stiftungsmodell aus der Praxis in deutschland etabliert. 

Vor diesem hintergrund nimmt die Stiftung Aktive Bürgerschaft erstmalig Stellung zum Bericht 
der Bund-länder-Arbeitsgruppe Stiftungsrecht an die Ständige Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der länder vom 9.9.2016 und bedankt sich für die gelegenheit dazu. 

Diese schriftliche Stellungnahme folgt der Anhörung vom 4. und 5. April 2017 im 
Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und konzentriert 
sich auf die folgenden 4 Punkte:
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1. regelungen zu zweck, Vermögen und 
Organisation
Bürgerstiftungen sind auf dauer errichtete rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen rechts bzw. 
rechtsfähige öffentliche Stiftungen des bürgerlichen rechts. Sie ermöglichen es weiteren Stif-
tern, unter dem dach der Bürgerstiftung „eigene Stiftungen“ in form von zweckgebundenen zu-
stiftungen in das grundstockvermögen zu errichten (Stiftungsfonds). 

In der anhaltenden niedrigzinsphase fragen zunehmend Stifter nach der möglichkeit, einen Stif-
tungsfonds zum Verbrauch einzurichten. die bestehende möglichkeit des Stiftens und gleichzei-
tigen Spendens (errichtung eines Stiftungsfonds und jährliche Spenden zur zweckerfüllung) wird 
oft als unpraktisch empfunden und ist schwer zu kommunizieren. für alle Beteiligten ist diese 
Option zudem verwaltungsaufwändig.

die Stiftung Aktive Bürgerschaft setzt sich daher dafür ein, dass zweckgebundene zustiftungen 
in das grundstockvermögen von (Bürger)stiftungen auf Wunsch des Stifters verbrauchbar sein 
können. der Verbrauch sollte sofort beginnen können. der Stiftungsfonds muss mindestens 
zehn Jahre bestehen. 

die Stiftung Aktive Bürgerschaft geht davon aus, dass dies bereits heute rechtlich möglich ist, 
bittet jedoch um Klarstellung.
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2. regelungen zur Vermögensverwaltung

unter den Organmitgliedern von Bürgerstiftungen herrscht weitverbreitete unsicherheit hin-
sichtlich der Vermögensanlage. Insbesondere werden durch risikoreichere Anlagen in niedrig-
zinszeiten Vermögensverluste befürchtet, die zu reputationsschäden und haftungsproblemen 
führen können. Verstärkt wird diese unsicherheit zudem, da bei Bürgerstiftungen, anders als 
bei herkömmlichen Stiftungen, keine Orientierung am Stifterwillen im engeren Sinne möglich 
ist.

In der folge werben die Bürgerstiftungen verstärkt Spenden ein, was tendenziell anderen 
 gemeinnützigen Organisationen Konkurrenz machen kann, und bleiben bei der erwirtschaftung 
von renditen oft hinter den möglichkeiten des Kapitalmarktes und den notwendigkeiten der 
zweckerfüllung zurück.

die geplante einführung einer sogenannten „Business-Judgement-rule“ sollte daher nach 
 Ansicht der Stiftung Aktive Bürgerschaft das ziel haben, den gesetzlichen ermessensspielraum 
der Organmitglieder von (Bürger)stiftungen bei der Vermögensanlage zu vergrößern und gleich-
zeitig die von ihnen zu erfüllenden Sorgfaltspflichten konkreter zu definieren.

die entscheidung über die Anlagestrategie und die Wahl und mischung der Anlageformen  sollte 
unter Beachtung der in der Satzung getroffenen regelungen im freien ermessen der Organe der 
(Bürger)stiftungen liegen. 

An die Pflicht zum Kapitalerhalt sollten nicht höhere Anforderungen gestellt werden, als an die 
Pflicht zur zweckverfolgung. Insofern sollten die Organe von (Bürger)stiftungen durch den 
 gesetzgeber lediglich zum nominalen Kapitalerhalt verpflichtet sein, sowie (anders als im Bericht 
der Bund-länder-Arbeitsgruppe vorgesehen) zur nicht-zeitnahen Auffüllung des grundstock-
vermögens bei Verlusten. 

nach Ansicht der Stiftung Aktive Bürgerschaft wäre es ferner wünschenswert, auch zu mehr 
Klarheit zu kommen, was – neben der „sicheren“ Anlage des Stiftungsvermögens – unter einer 
„ertragreichen“ Anlage konkret zu verstehen ist.
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3. zulegung von Stiftungen

eine wohl zunehmende zahl von kleineren Stiftungen kann infolge der niedrigzinsphase aber 
auch durch das Ausbleiben von engagierten Organmitgliedern in die gefahr kommen, ihre Stif-
tungszwecke nicht mehr erfüllen zu können. hierfür hat sich bereits der Begriff der „notleiden-
den Stiftungen“ etabliert. eine zulegung solch einer „notleidenden Stiftung“ zu einer Bürger-
stiftung könnte sich sowohl aus pragmatischen gründen (breiter Stiftungszweck, bundesweite 
Verbreitung, regionale Ausrichtung) als auch aus normativen Überlegungen (unabhängigkeit, 
unterliegen der Stiftungsaufsicht, Vielzahl von Kooperationspartnern) als Win-Win lösung 
 erweisen. den „notleidenden Stiftungen“ kann eine neue langfristige Perspektive im Sinne des 
Stifters geboten werden, die Bürgerstiftungen gewinnen einen Partner zur weiteren erfüllung 
 ihrer breiten Stiftungszwecke. Bereits heute verwalten Bürgerstiftungen mehr als 650 Stiftungs-
fonds oder treuhandstiftungen und verfügen über entsprechende erfahrung und Kompetenz.

die Stiftung Aktive Bürgerschaft spricht sich dafür aus, die hürden für eine zulegung möglichst 
niedrig zu halten und möglichst weitgehend in die hände der betroffenen Organmitglieder der 
übertragenden und der übernehmenden Stiftung zu legen.

Auf das Vorliegen „wesentlicher Veränderungen der umstände“ sowie die Prüfung einer Anpas-
sung an diese veränderten umstände durch eine änderung der Satzung sollte verzichtet wer-
den, da die übertragende Stiftung materiell (Vermögen, Stiftungszwecke, name, regelungen 
zum Vermögensanfall u.a.) als Stiftungsfonds (zweckgebundene zustiftung) bei der aufnehmen-
den (Bürger)stiftung bestehen bleiben kann.

zulegungen rechtsfähiger Stiftungen zu nicht-rechtsfähigen Stiftungen sollten explizit ausge-
schlossen sein.

für die zulegung sollte eine qualifizierte mehrheit der zuständigen Organe der übertragenden 
Stiftung sowie die einfache mehrheit der zuständigen Organe der aufnehmenden (Bürger)stif-
tung erforderlich sein.

Bei einer zulegung sollten – wie vorgesehen – die wesentlichen zwecke der übertragenden Stif-
tung zwecken der übernehmenden Stiftung entsprechen. der ursprüngliche Wille des Stifters 
der übertragenden Stiftung soll berücksichtigt werden.

Anstelle einer grundsätzlichen genehmigungspflicht der für die übernehmende Stiftung zustän-
digen Behörde und der erforderlichen zustimmung der für die übertragende Stiftung zuständi-
gen Behörde sollten die zuständigen Behörden eine genehmigung bzw. zustimmung nur in be-
gründeten Ausnahmefällen versagen dürfen.
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4. Stiftungsregister

die Bund-länder-Arbeitsgruppe hat sich für die einführung eines elektronischen Stiftungsregis-
ters für alle Stiftungen des bürgerlichen rechts ausgesprochen. zunächst soll dazu eine mach-
barkeitsstudie erstellt werden.

die Stiftung Aktive Bürgerschaft spricht sich für die einführung eines Stiftungsregisters mit Pu-
blizitätswirkung aus. 

dem register sollten u. a. die Organmitglieder der Stiftung zu entnehmen sein sowie wesentli-
che Angaben aus der rechnungslegung wie einnahmen, Ausgaben und Vermögen.

In der machbarkeitsstudie sollten lediglich form und umfang des Stiftungsregisters geprüft wer-
den. das BmJV sollte sich innerhalb der Bundesregierung generell für die einführung eines Stif-
tungsregisters einsetzen.

Vertrauen in gemeinnützige Organisationen insgesamt ist die Voraussetzung für freiwilliges en-
gagement in form von Stiften, Spenden und ehrenamtlichem engagement. transparenz ist die 
grundlage für nachhaltiges Vertrauen. gerade die rechtsfähigen Stiftungen könnten Vorreiter ei-
ner im gemeinnützigen Bereich überfälligen transparenzmodernisierung werden. 

da rechtsfähige Stiftungen gesetzlich verpflichtet sind, einen Jahresabschluss und einen Jah-
resbericht zu erstellen und einzureichen, greift hier kein Bürokratieargument gegen ein Stif-
tungsregister. 

nahezu alle Bürgerstiftungen beteiligen sich jährlich auf freiwilliger Basis an der datenerhebung 
für den Internet-Bürgerstiftungsfinder der Stiftung Aktive Bürgerschaft und umfragen anderer 
Institutionen. ein entsprechendes Stiftungsregister würde hier sogar eher entlastend wirken.



STIFTUNGAKTIVE
BÜRGERSCHAFT

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

gutes besser tun: die Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenz-

zentrum für Bürgerengagement der genossenschaftlichen finanz-

gruppe Volksbanken raiffeisenbanken. www.aktive-buergerschaft.de


